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Stellungnahme 

Zur Deckung des Standardisierungsbedarfs „Metadatenstruktur für offene Verwaltungsda-

ten“ soll der Standard DCAT-AP.de1 dem IT-Planungsrat im Rahmen eines Fast-Track-Ver-

fahrens zum Beschluss zur verbindlichen Vorgabe empfohlen werden. Der Standard ist die 

deutsche Adaption des „Data Catalogue Application Profile“ (DCAT-AP) für Datenportale in 

Europa. 

 

Erläuterung zum Fast-Track-Verfahrens 
Das Fast-Track-Verfahrens wurde mit dem Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Pro-

zesse der Standardisierungsagenda eingeführt. Um für relevante und nicht umstrittene 

Standards schnell einen verbindlichen Beschluss des IT-Planungsrats herbeizuführen, wird 

abseits der Prozesse der Standardisierungsagenda ein verkürztes Verfahren (Fast-Track-

Verfahren, kurz FTV) vorgeschlagen. Die Voraussetzungen zur Anwendung des Verfahrens 

sind: 

1. Der Regelungsgegenstand fällt nach IT-Staatsvertrag in den Zuständigkeitsbereich 

des IT-Planungsrats. 

                                            
1 DCAT: W3C Data Catalog, ein RDF-Vokabular 
DCAT-AP: EU Applikationsprofil des W3C Data Catalog DCAT 
DCAT-AP.de: Deutsche Adaption des DIGIT ISA „Data Catalogue Application Profile“ 
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2. Es existiert genau ein Standard zur Deckung der Anforderungen des Standardisie-

rungsbedarfs. Alternative Lösungen können nicht ermittelt werden. 

3. Es sind keine grundlegenden Interessenskonflikte zwischen den beteiligten Stakehol-

dern bekannt. Es wird von einer einvernehmlichen Beschlusslage ausgegangen. 

 
Stellungnahme zum Ablauf des Verfahrens 
Die Bedarfsvertreter des Standardisierungsbedarfs haben in Zusammenarbeit mit der Koor-

dinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) den Standard DCAT-AP.de hinsichtlich der zum 

Verfahren genannten Kriterien unter sucht und bewertet. Es konnte festgestellt werden, 

dass sowohl der vorgeschlagene Standard als auch das zugehörige Verfahren alle Kriterien 

des FTV erfüllt. Als fachübergreifender bzw. fachunabhängiger Interoperabilitätsstandard ist 

DCAT-AP.de vorgesehen zur Unterstützung der im Rahmen der Aufgabenerfüllung erforder-

lichen Datenübertragung zwischen Bund und Ländern. Der Standard fällt somit nach IT-

Staatsvertrag in den Zuständigkeitsbereich des IT-Planungsrat. 

In Zusammenarbeit mit der KoSIT wurde festgestellt, dass der Standard alle formalen Anfor-

derungen, die an einen Standard des IT-Planungsrats gestellt werden (siehe KoSIT Internet-

seite Ausschlusskriterien und fachunspezifische Bewertungskriterien) erfüllt. Durch das 

Fachgremium „Metadatenstruktur für offene Verwaltungsdaten“ wurde darüber hinaus fest-

gestellt, dass die vorgeschlagene Lösung alle fachlichen Anforderungen des Bedarfs erfüllt. 

 

Basierend auf den oben genannten Feststellungen und dem positiven Votum des Ko-

SIT-Beirats kann die KoSIT der verbindlichen Vorgabe des Standard DCAT-AP.de durch 

den IT-Planungsrat zustimmen. Gemäß des im FTV vorgesehenen Vorgehens wird bei ent-

sprechender Zustimmung vorgeschlagen, dass der IT-Planungsrat in seiner Frühjahrsitzung 

2018 die Absicht veröffentlicht, zur Sommersitzung einen verbindlichen Beschluss zum 

Standard fassen zu wollen. Die Zeitspanne bis zur geplanten Beschlussfassung kann für et-

waige Einwände genutzt werden. Die öffentliche Konsultation wird zudem bei allen relevan-

ten Stakeholdern beworben. Auf Basis des Antrags, der Stellungnahme und ggf. kommen-

tierter Einwände kann dann die Entscheidung des IT-Planungsrats zur Sommersitzung erfol-

gen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Rabe 
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